
Meldevorschriften zu beachten, beschlagnahmt. Für 
diese Beschlagnahme sind die Verwaltungsorgane zu
ständig; diesen Dienststellen obliegt auch die Verwal
tung der Vermögenswerte. Zum Vermögen des Klägers 
gehört aber auch die von ihm im vorliegenden’ Rechts
streit geltend gemachte Forderung gegen die Beklagte, 
so daß auch diese eventuelle Forderung der Beschlag
nahme nach der genannten Verordnung unterliegt. Dar
aus ergibt sich, daß der Kläger diese Forderung nicht 
mehr geltend machen kann, daß ihm also die Aktiv
legitimation fehlt. Schon aus diesem Grunde mußte die 
Klage ohne Prüfung der Berechtigung des materiell
rechtlichen Anspruchs des Klägers abgewiesen werden.

Strafrecht
§ 263 Abs. 4 StGB.
Einen besonders schweren Betrug verübt, wer Ver

besserungsvorschläge, die ihm in betrieblicher Eigen
schaft zur Kenntnis kommen, als seine eigenen aus
gibt und prämiieren läßt.

KrG Halle, Urt. vom 22. Februar 1953 — (6) Ds 13/53.
Aus den G r ü n d e n :

Der Angeklagte hat seine Tätigkeit in der Abteilung 
Vorschlagswesen dazu mißbraucht, um Verbesserungs
vorschläge, die durch verschiedene Werktätige einge
reicht wurden, mit einigen Abänderungen als seine 
eigenen Verbesserungsvorschläge auszugeben und hier
für hohe Prämien einzukassieren.

Im Mai 1951, als der Angeklagte schon in der Ab
teilung beschäftigt war, jedoch noch nicht zum Leiter 
der Abteilung ernannt worden war, reichten die Kolle
gen Sch. und B. einen Verbesserungsvorschlag bezüg
lich Rohrschellen ein. Sie schlugen vor, die Rohr
schellen im Gießverfahren hersteilen zu lassen, um die 
Herstellungskosten zu senken. Nach einigen Monaten, 
als inzwischen der Angeklagte zum Leiter der Ab
teilung Vorschlagswesen ernannt worden war, fragte 
der Zeuge B. an, wieweit der Verbesserungsvorschlag 
inzwischen bearbeitet worden sei. Nachdem sich her
ausgestellt hatte, daß die gegossenen Rohrschellen an 
sich brauchbar, jedoch etwas zu schwer waren, machte 
der Angeklagte von sich aus den Vorschlag, die Rohr
schellen nicht zu gießen, sondern zu pressen, wodurch 
die Herstellung noch billiger wurde. Anstatt den beiden 
Kollegen Sch. und B. bei der weiteren Entwicklung 
ihres Gedankens zu helfen, sorgte der Angeklagte da
für, daß der Verbesserungsvorschlag als sein ureige
ner akzeptiert wurde und er dafür eine Vorschuß
prämie von 500,— DM erhielt. Die Zeugen Sch. und B. 
haben lediglich zusammen 200,— DM Vorschußprämie 
bekommen. Der Verbesserungsvorschlag ist jedoch bis
lang noch nicht realisiert worden.

Im November 1950 reichte der Zeuge M. einen Ver
besserungsvorschlag betreffend die Luftsauger in vier- 
achsigen Personenwagen ein und fertigte hierzu eine 
Skizze an, die er dem Verbesserungsvorschlag an
heftete. Zu jenem Zeitpunkt rief der Angeklagte die 
Brigade „Wilhelm Pieck“ ins Leben. Dieser Brigade 
gehörte auch der Zeuge M. an. Obwohl der Verbesse
rungsvorschlag ausschließlich auf den Überlegungen 
und Gedanken des Zeugen M. basierte, reichte der An
geklagte diesen Vorschlag als einen im Kollektiv der 
Brigade „Wilhelm Pieck“ erarbeiteten Verbesserungs
vorschlag ein. Bezeichnend ist, daß der Angeklagte 
auf dem Formular an erster Stelle steht, der Zeuge 
M. an zweiter und der Ingenieur Be., der überhaupt 
nicht zu der Brigade gehörte, an dritter Stelle. Die 
Unterschriften der einzelnen Brigademitglieder hat der 
Angeklagte bis auf seine Unterschrift und die des 
Brigademitgliedes Mü. wegradiert. Desgleichen hat er 
unter die Skizze, die der Zeuge M. gefertigt hatte, 
seinen eigenen Namen gesetzt. Im Mai 1951 reichte der 
Zeuge M. einen weiteren Verbesseru'ngsvorschlag be
treffend Luftsauger ein, welcher von dem Zeugen M. 
und dem Angeklagten als Brigadier unterschrieben 
wurde. Da der Angeklagte die Absicht hatte, an dem
selben Tage diesen von M. eingereichten Verbesse
rungsvorschlag mit einer kleinen Änderung als seinen 
eigenen Vorschlag einzureichen, radierte er seinen 
Namen auf dem Vorschlag weg. Auf Grund dieser 
Manipulation erhielt der Angeklagte, wie auch M. und 
Be., welcher lediglich die Zeichnungen hierzu ange
fertigt hatte, eine Prämie von je 1000 DM.

In zwei weiteren Fällen ist der Angeklagte in ähn
licher Weise verfahren {wird ausgeführt) ...

Diese Fälle zeigen kraß, wie der Angeklagte mit der 
ihm eigenen Schlauheit und Rücksichtslosigkeit gegen
über den Werktätigen seine Stellung als Leiter des 
Büros für Vorschlagswesen um seines eigenen Profites 
willen ausnutzte. Er mißbrauchte in verbrecherischer 
Art und Weise seine Funktion, indem er sich die Ge
dankengänge und Vorschläge der Werktätigen aneig
nete und dann mit ganzer Energie sich für die Durch
setzung dieser gestohlenen Vorschläge einsetzte. Die 
Energie, mit der er sich für die Prämiierung der den 
Werktätigen gestohlenen Gedankengänge einsetzte, 
geht aus einem Schreiben an den stellvertretenden 
Ministerpräsidenten Walter Ulbricht hervor, worin er 
sich über die mangelnde Unterstützung seitens der Be
triebsparteiorganisation und der Betriebsgewerk
schaftsleitung beklagte und wiederum die technische 
Intelligenz als Hemmschuh des Betriebes bezeich- 
nete. ...

Der Angeklagte steht auf dem Standpunkt, daß er 
die Prämien in allen Fällen verdient habe, weil er 
sich für die Durchführung dieser Verbesserungsvor
schläge eingesetzt habe. In § 9 der AO vom 15. Sep
tember 1948 (ZVOB1. S. 433) ist bestimmt, daß dem 
U r h e b e r  eines Verbesserungsvorschlags ein Recht 
auf eine angemessene Entschädigung zusteht. Haben 
sich mehrere Urheber mit der Ausarbeitung eines Ver
besserungsvorschlages beschäftigt, so haben sich diese 
zu einer Gemeinschaft gemäß § 705 BGB zusammen
zuschließen und sind gemeinsam zu entschädigen. In 
solchen Fällen besteht die Aufgabe eines Leiters eines 
Vorschlagsbüros darin, derartige Interessengemein
schaften zu bilden, diese in ihrem Entwicklungsgang 
zu fördern und nicht, wie es der Angeklagte getan hat, 
sich selbst einzuschalten und selbst die höchsten 
Prämien einzukassieren.

Bei dieser Sachlage hat der Angeklagte in zwei 
Fällen, und zwar betreffend die Verbesserungsvor
schläge Rohrschellen und Luftsauger, sich des voll
endeten schweren Betruges schuldig gemacht. Er hat 
in der Absicht, sich einen rechtswidrigen Vermögens
vorteil zu verschaffen, das Vermögen anderer dadurch 
geschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher Tat
sachen, indem er diese Verbesserungsvorschläge als 
seine eigenen ausgab, Irrtümer erregt hat, auf Grund 
deren ihm nicht zustehende Prämien ausgezahlt worden 
sind. Da in diesen Fällen der Angeklagte besonders 
arglistig gehandelt hat, seine Taten das Wohl des 
Volkes schädigen und darüber hinaus das Vertrauen 
der Werktätigen in die Funktionäre der volkseigenen 
Waggonfabrik A. erschüttert hat, kommt der Abs. 4 
des § 263 StGB zur Anwendung; der Angeklagte war 
aus § 263 Abs. 1 und 4 StGB zu bestrafen. Ein Fort
setzungszusammenhang ist in diesen Fällen nicht ge
geben.

§§ 284, 281 Abs. 5 StPO.
Über die Verwerfung einer unzulässigen Berufung 

entscheidet ausschließlich das Berufungsgericht. Das 
Gericht, gegen dessen Urteil die Berufung eingelegt 
wird, ist zur Entscheidung über deren Zulässigkeit 
nicht befugt.

KG, Besclil. vom 10. April 1953 — Wst I 4/53.
Durch Urteil des Strafsenats la des Stadtgerichts vom 5. Fe

bruar 1953 ist der Angeklagte wegen Erfindung und Verbrei
tung friedensgefährdender tendenziöser Gerüchte verurteilt 
worden.

Gegen dieses Urteil hat der Angeklagte durch selbstgeschrie
benen handschriftlichen Schriftsatz — eingegangen bei dem 
Stadtgericht am 16. Februar 1953 — Berufung eingelegt und 
diese in demselben Schreiben begründet.

Der Strafsenat des Stadtgerichts hat durch Beschluß vom 
21. Februar 1953 die Berufung als unzulässig verworfen, in der 
Begründung seines Beschlusses den Angeklagten darüber be
lehrt, daß er nach §§ 296, 297 StPO binnen einer Woche nach Zu
stellung des Beschlusses auf die Entscheidung des Berufungs
gerichts antragen könne. Mit dem zu Protokoll des Urkunds
angestellten erklärten Antrag vom 2. März 1953 hat der An
geklagte diese Entscheidung des Berufungsgerichts beantragt.

Aus den G r ü n d e n :
Der als Beschwerde gemäß §§ 296 ff. StPO anzu

sehende Antrag des Angeklagten vom 2. März 1953 mußte 
zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führen.
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